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Automatisierter Abruf von Kontoinformationen nach § 24c KWG / 
Sammelkonten bei unbewegten Sparkonten
hier:

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage dürfen wir Ihnen ein Schreiben der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Behandlung von unbewegten 
Sparkonten im Rahmen des automatisierten Kontoabrufs nach § 24c KWG 
übersenden.

Danach müssen unbewegte Konten nicht in eine nach § 24c KWG zu führende 
Datei eingestellt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

-  Eine Bewegung auf dem Konto (außer Zinsgutschriften) ist seit 10 Jahren 
nicht erfolgt.

-  Der Habensaldo beläuft sich auf maximal EUR 150,--.
- Sobald eine Kontobewegung (außer den reinen Zinsgutschriften) erfolgt, 

also auch bei kompletter Auszahlung des Guthabenbetrages, ist das Konto 
in die nach § 24c KWG zu führende Abrufdatei einzustellen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Schreiben der BaFin.

Mit freundlichen Grüßen

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands
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Björn Christian Stein Olaf Christoph Achtelik

Anlage
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